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Was ist eine Konsultations- Kindertagesstätte? 
 
Konsultation = Untersuchung und Beratung ... durch einen Wissenschaftler oder 
Fachmann ...; konsultieren = bei jemandem Rat einholen (Quelle: DUDEN) 
 
Gesamtkonzeption: 
 
Eine Konsultationskindertagesstätte verfügt über eine in sich stimmige und qualitativ 
hochwertige, gelebte Gesamtkonzeption, welche die Auffassung des 
"konstruierenden Kindes" als Basis für Aneignung von Welt beinhaltet. Dazu gehören 
strukturelle Rahmenbedingungen ebenso wie der Einsatz vielfältiger Methoden für 
die Förderung von Bildungs- und Entwicklungsprozessen. Eine Konsultationskita 
zeichnet sich durch fachliche Qualitätsmerkmale aus und befindet sich in einem 
ständigen Qualitätsentwicklungsprozess. Partizipation von Kindern und Eltern, wie 
auch Gender-Mainstreaming werden alltäglich in der Praxis umgesetzt. 
 
Fachliche Schwerpunkte können z.B. sein: 
 
• Gesundheitsförderung 
• Gewaltprävention 
• Lernwerkstätten (Naturwissenschaft, 

Ökologie, Kunst, Kultur...) 
• Sprachförderung  
• Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 
• Multikulturelle Arbeit 
• Generationsübergreifende Konzepte 
• Gezielte Förderung im letzten Kindergartenjahr 
• Ausgeprägte Kooperation im Stadtteil, z.B. Kindertagesstätte/Grundschule 
• Besondere Ansätze bei der Entwicklungsbegleitung der Kinder,  z.B. Portfolios  
• Elternpartnerschaft 
(diese Aufzählung ist nicht abschließend) 
 
Ihr Auftrag:  

 
 

 

Eine Konsultationskindertagesstätte  bietet sich (Einrichtung, 
Gesamtkonzeption, Arbeitsprozesse ...) für Besuche und weiterführende 
Hospitationen an. Sie berät sozialpädagogische Fachkräfte aus 
Tageseinrichtungen und andere Interessierte über ihre eigene praktische Arbeit 
(Strukturen) und ihre Konzepte (Inhalte). Die Darstellung des in der 
Alltagspraxis verankerten pädagogischen Ansatzes und der damit verbundenen 
Strukturen steht im Vordergrund der Begegnungen. Eine 
Konsultationskindertagesstätte präsentiert exemplarisch einen besonderen 
inhaltlichen Schwerpunkt, wirkt innovativ und arbeitet kontinuierlich an der 
Weiterentwicklung ihrer Konzeption. Sie beteiligt sich an Fortbildung, Beratung 
und Vernetzung in der Region und verbreitet Inhalte durch gut funktionierende 
Öffentlichkeitsarbeit auch überregional. Eine Konsultationskindertagesstätte 
leistet so einen Beitrag zur praktischen und konzeptionellen Unterstützung in 
der Qualitätsentwicklung und -sicherung anderer Kindertagesstätten. 
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Seit 2004 fördert das Land Niedersachsen bis zu 13 Einrichtungen, die sich als 
Konsultationskindertagesstätte zur Verfügung stellen. 
 
Kriterien zur individuellen Einrichtungsauswahl: 
 
• Eine gültige Betriebserlaubnis als Kindergarten oder Kindertagesstätte 
• Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen 
• eine der aktuellen Praxis entsprechend fortgeschriebene  Einrichtungskonzeption, 

die die Anforderungen der oben formulierten Gesamtkonzeption erfüllt 
• ein spezieller inhaltlich/fachlicher Schwerpunkt 
• die Gewährleistung einer durchgängigen Internetpräsenz 
• eine Sicherstellung von vielfältiger Öffentlichkeitsarbeit 
• eine garantierte Beteiligung an der Evaluation  
• eine regionale/überregionale Vernetzung  
• die Inanspruchnahme von Fachberatung und Fortbildung 
 
Allgemeingültige Kriterien 
 

• Berücksichtigung der Trägervielfalt in Niedersachsen 
• Berücksichtigung der regionalen Verteilung im Flächenland 
• Berücksichtigung der aktuellen Themenschwerpunkte 

 
 

Bewerbungsform/-schritte zur Konsultationskita 
 
1. Telefonische Kontaktaufnahme  
 
Die Fachberatung, Trägervertretungen, Träger oder Einrichtungen selbst empfehlen 
der Projektgruppe Konsultationskitas1  des Kultusministeriums (Referat 
Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder) geeignete Kindertagesstätten zur 
Auswahl, welche die oben genannten Kriterien erfüllen. Nach telefonischer 
Kontaktaufnahme (Ute Klingemann T: 0511-120-7601) wird entschieden, ob eine 
schriftliche Bewerbung sinnvoll erscheint. 
 
2. Schriftlich 
 
Wenn eine schriftliche Bewerbung gewünscht 
ist, geht diese an die 
 
Niedersächsisches Kultusministerium 
Referat Tageseinrichtungen und  
Tagespflege für Kinder – Fachdienst Hannover 
Ute Klingemann 
Marienstr. 34/36 
30171 Hannover 
 

                                                 
1
 Projektgruppe im Kultusministerium Ref. 31.4  zur Begleitung des Projektes Konsultationskitas: Ute Klingemann, 

Christian Eilermann, Erika Geweke, Renate Dierker-Ochs, Evelin Tiedemann 
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An dieser Stelle handelt es sich um eine freie Form der Bewerbung (formloser 
Antrag). 
 
Die Frage: "Was zeichnet unsere Kindertagesstätte dafür aus, eine 
Konsultationskindertagesstätte zu sein?", sollte in jedem Fall beantwortet 
werden. 
 
Auf die allgemeinen Kriterien zur Einrichtungsauswahl (siehe Seite 2) 
sollte im Einzelnen eingegangen werden. 
 
Der Bewerbung kann jegliches Material beigefügt werden, welches zur Transparenz 
der darzustellenden Konzeption und der Schwerpunkte beiträgt. 
 
Die eingehenden Bewerbungen werden in der Projektgruppe gesichtet und beurteilt. 
 
3. Vor-Ort-Besuch 
 
Für Einrichtungen, die in die engere Auswahl kommen, findet eine Konsultation 
durch Teilnehmer/-innen des Fachbeirates, der sich aus 
Projektgruppenmitgliedern, Referatsleitung, Mitgliedern des Landesbeirates, sowie 
bei Bedarf weiterer Personen zusammensetzt, statt. Hier soll sich die 
Kindertagesstätte noch einmal persönlich darstellen. An diesem Treffen sollte  

 
• die Leitung der Einrichtung 
• die MitarbeiterInnen, die 

zukünftig die Beratung 
durchführen werden 

• die Trägervertretung 
• die Fachberatung 
• die Elternbeiratsvertretung 

(bei Bedarf) 
 
teilnehmen. Für den Besuch 
müssen ca. 3 Std. eingeplant 
werden. 
 
 

4. Auswahl durch den Fachbeirat 
 
In einer Fachbeiratssitzung werden letztendlich die entsprechenden 
Kindertagesstätten ausgewählt und erhalten eine mündliche Zusage. Es schließt sich 
die „formelle“ Antragstellung an. 
 
5. Formeller Antrag  
 
Erst mit der formellen Antragsstellung legt sich der Träger fest, Wer? von den 
Beschäftigten mit welchem Stundenumfang? die Beratung durchführen wird. Er 
regelt auch die Verteilung der Mittel von Personal- und Sachkosten. Dieser Antrag ist 
verbindlich und die Grundlage für die Förderung durch das Land. Mit Erteilung des 
Zuwendungsbescheides kann die Arbeit als Konsultationskita beginnen. 
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Leistungen der Landesregierung 
 
Zur Unterstützung von Qualitätssicherung bei der Wahrnehmung des 
Bildungsauftrages sieht das Niedersächsische Kultusministerium u. a. die Einrichtung 
von Konsultationskindertagesstätten als „Praxisunterstützende Maßnahme“ vor. 
 
Hierzu werden in Niedersachsen bis zu 13 Konsultationskindertagesstätten jährlich 
mit ca. 10.000 Euro je Einrichtung gefördert. Genaueres regeln die 
Fördergrundsätze. 
 
Was bedeutet die Teilnahme an der Evaluation? 
 
Im Rahmen der externen Evaluation erhalten alle Einrichtungen Fragebögen, die an 
die Besucher der Einrichtungen ausgegeben werden. Die beantworteten Fragebögen 
verbleiben in der Einrichtung und stehen der Projektgruppe des MK jederzeit zur 
Verfügung. Ein Großteil der bisherigen Konsultationskitas hat diese 
Evaluationsbögen auch für die eigene Selbstreflexion genutzt und in den Sachbericht 
für den Verwendungsnachweis einfließen lassen. 
 
Zusätzlich findet eine fortlaufende Datenerhebung im vierteljährlichen Rhythmus an 
Hand vorgegebener Datenerhebungsbögen statt, die im MK erfasst und ausgewertet 
werden. 
 
Begleitende Qualifizierungsmaßnahmen 
 
Um die Konsultationskitas in ihrer Beratungsarbeit zu unterstützen organisiert die 
Projektgruppe des MK halbjährlich Fortbildungsveranstaltungen, an denen alle 
Konsultationskitas teilnehmen. Die Themen werden im Vorfeld abgestimmt. 
Unabhängig davon werden die KiTas angeregt, sich untereinander in Qualitätszirkeln 
zu vernetzen. 
 
Gesamtdauer der Förderung und Berufung zur Konsultationskita 
 
Der Förderzeitraum umfasst ein Jahr. Dann muss erneut beantragt werden, wobei 
die Option auf ein zweites Jahr gesichert ist, sofern Mittel im Haushalt vorhanden 
sind. Ob eine KiTa in ein 3. 
Konsultationsjahr gehen kann, ist 
davon abhängig, wie stark die 
Nachfrage am Schwerpunkt 
dieser Einrichtung ist, und ob 
sich die KiTa als 
Konsultationskita bewährt hat.  
Eine dauerhafte institutionelle 
Förderung als Konsultationskita 
wird es nicht geben. Vielmehr soll 
vielen Kindertagesstätten in 
Niedersachsen die Chance zur 
Praxisberatung gegeben werden. 
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Fördergrundsätze 

Einrichtung von Konsultations-Kindertagesstätten in Niedersachsen 
hier: Fördergrundsätze 
 
Kindertageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. 
Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag (§ 2 Niedersächsisches 
Gesetz über Tageseinrichtungen –KiTaG-). Damit sind Kindertageseinrichtungen Teil 
des anerkannten Bildungssystems, mit einem eigenen Bildungsauftrag, der nicht mit 
dem Bildungsauftrag schulischer und vorschulischer Einrichtungen gleichzusetzen ist.  
 
Die Notwendigkeit einer Neubestimmung der frühkindlichen Bildung und einer 
Strukturdebatte im Bereich der Kindertageseinrichtungen machte es erforderlich, ein 
Konzept zur verbesserten Umsetzung des Bildungsauftrages in Tageseinrichtungen für 
Kinder zu beschließen. 
 
Dazu wurde ein Maßnahmenkatalog zur Umsetzung von Bildungszielen in 
Kindertagesstätten erarbeitet, der zum einen der Unterstützung der Träger bei der 
Qualitätsfeststellung und  -entwicklung der Einrichtungen dient. Zum anderen eröffnen 
die Maßnahmen die Möglichkeit, fundierte Aussagen über die Entwicklungsfortschritte 
der Kinder im Kindergartenalter zu treffen.  
 
Eine von den Praxisunterstützenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung der 
Bildungsarbeit sind die so genannten ‚Konsultations-Kindertagesstätten’. 
Die Landesregierung möchte in Niedersachsen ein regional und trägerspezifisch 
ausgewogenes Netz von bis zu 13 Konsultations-Kindertagesstätten fördern. Sie 
zeichnen sich durch einen besonderen fachlichen Schwerpunkt und vorbildliche Arbeit 
aus. Ihre Aufgabe wird sein, zu beraten und Hospitationen anzubieten.  
 
Zuwendung des Landes: 
Das Land gewährt den ausgewählten Konsultations-Kindertagesstätten für zusätzliche 
Personalstunden und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Arbeit als 
Konsultations-Kindertagesstätte stehen, eine jährliche Zuwendung. 
 
Zweck der Maßnahme: 
Zur Unterstützung von Qualitätssicherung bei der Wahrnehmung des Bildungsauftrages 
sieht das Land u.a. die Einrichtung von Konsultations-Kindertagesstätten als 
praxisunterstützende Maßnahme vor. Hierzu sollen in Niedersachsen bis zu 13 
Konsultations-Kindertagesstätten - wenn möglich 3 pro ehemaligen Regierungsbezirk - 
mit einer finanziellen Förderung eingerichtet und betrieben werden. Beginn der 
Maßnahme ist der 01.05. eines jeden Jahres. Die Förderung ist grundsätzlich  für ein 
Jahr jeweils vom 01.05. bis 30.04. des Folgejahres vorgesehen. 
 
Aufgaben: 
Aufgaben der Konsultations-Kindertagesstätte sollen u.a. sein: 

• Beratung vor Ort für sozialpädagogische Fachkräfte, 
• Beteiligung an Fortbildung, Beratung und Vernetzung in der Region, 
• Vermittlung der gelebten Praxis und Konzeption gegenüber anderen 

Einrichtungen und Trägern, 
• Darstellung der Konzeption gegenüber Politik und Verwaltung sowie der 

sonstigen Öffentlichkeit u.a. durchgängige Internetpräsenz. 
• Zusammenarbeit mit dem MK hinsichtlich der Datenerhebung, Teilnahme an 

Arbeitstreffen, Bereitschaft bei der Mitwirkung bei Veranstaltungen. 
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Fachliche Schwerpunkte können sein: 

• Gesundheitsförderung, 
• Gewaltprävention, 
• Lernwerkstätten (Naturwissenschaft, Ökologie, Kunst, Kultur, etc.), 
• Sprachförderung, 
• neue und alte audiovisuelle Medien, 
• ausgeprägte Kooperation im Stadtteil, z.B. Kindertagesstätte / Grundschule, 
• besondere Ansätze bei der Entwicklungsbegleitung der Kinder z.B. Portfolios, 
• Elternpartnerschaft, 
• sowie weitere Schwerpunkte nach Bedarf. 
 

Antragsteller/Zuwendungsempfänger: 
Zuwendungsempfänger sind Träger von Kindertagesstätten. 
 
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung: 
Die Zuwendung wird im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung zur Projektförderung als 
nicht zurückzahlbarer Zuschuss gewährt. Zuwendungsfähig sind die durch die 
Wahrnehmung der Aufgaben einer Konsultations-Kindertagesstätte entstehenden 
zusätzlichen Personal- und Sachausgaben. Der jährliche Zuschuss beträgt pro 
Konsultations-Kindertagesstätte max. 10.000 Euro. 
 
Förderungsfähigkeit 
  
Personalkosten: 
 
Als förderungsfähig wird grds. von einer Personalressource zur Auftragserfüllung von 
mind. 8 Std. die Woche im Jahresdurchschnitt incl. Vor- und Nachbereitung bei mind. 
3-4 Konsultationen monatlich im Jahresdurchschnitt ausgegangen. 
Gefördert werden die tatsächlich entstandenen zusätzlichen Personalkosten für 
Fachkräfte analog § 4 KiTaG  Abs. 1 und 2, die im Rahmen des Auftrages tätig sind. 
Finanzhilfe gemäß § 16 KiTaG wird für diesen Stundenanteil nicht gewährt. 
 
Sachkosten: 

• Kosten für die Teilnahme an Fortbildungen, wenn sie begründet im Zusammenhang 
mit dem Auftrag als Konsultationskindertagesstätte stehen, 

• Fotoarbeiten,  
• Videomaterial,  
• Ausleihgebühren für technische Medien - der Kauf von technischer Ausstattung ist 

grds. nicht förderungsfähig, 
• Druck- und Kopierkosten, 
• Angemessene Telefon- und Portokosten, 
• Material wie Papier, Stifte, Moderationsmaterialen, Rohlinge ..., 
• Fahrtkostenerstattung für Fahrten zu Arbeitstreffen (Vernetzung) nur, sofern sie im 

Zusammenhang mit dem Auftrag stehen.  
 
Abweichungen von den o.g. Kriterien für die Förderungsfähigkeit von Personal- und 
Sachkosten sind nur im Einzelfall und nur nach vorheriger Prüfung und Zustimmung 
durch das Kultusministerium förderungsfähig. 
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Kontakt: 
 
Niedersächsisches Kultusministerium 
Referat Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder 
Fachdienst Hannover 
Ute Klingemann 
Marienstr. 34/36 
30171 Hannover 
E-Mail: Ute.Klingemann@MK.Niedersachsen.de 
 

Anträge: 
Anträge auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung sind formlos bis zum 01. 01. eines 
jeden Jahres an das MK zu richten. Ein formeller Antrag auf den vom MK zur Verfügung 
gestellten Vordrucken muss bis zum 01.04. eines jeden Jahres beim MK vorliegen. 
Abweichungen sind ggf. unter Verkürzung des Zuwendungszeitraumes möglich. 
Anträge sollten nur eingereicht werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

• Eine gültige Betriebserlaubnis als Kindergarten oder Kindertagesstätte, 
• eine der aktuellen Praxis entsprechend fortgeschriebene Einrichtungskonzeption, die 

die Anforderungen der oben formulierten Gesamtkonzeption erfüllt, 
• ein fachlicher Schwerpunkt gemäß der Auflistung oder mit besonderer Begründung, 
• die Gewährleistung einer durchgängigen Internetpräsenz, 
• eine Sicherstellung von vielfältiger Öffentlichkeitsarbeit, 
• eine garantierte Beteiligung an der Evaluation, 
• eine regionale / überregionale Vernetzung und  
• die Inanspruchnahme von Fachberatung und Fortbildung. 

 
Verfahren: 
Das Niedersächsische Kultusministerium wählt aus den Antragseingängen bis zu 13 
geeignete Einrichtungen aus.  
 
Im Rahmen der Qualitätssicherung sind u. a. für die Zielerreichungskontrolle gemäß der VV 
zu § 7 LHO Sachberichte nach vorgegebener Gliederung zu erstellen. Diese gelten als 
Bestandteile der Verwendungsnachweise. Außerdem soll ein einheitlicher Fragebogen, der 
zur Evaluation dienen soll, als Anlage zum Zuwendungsbescheid beigefügt werden. 
 

Für den Antrag, die Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung gelten die VV zu § 44 LHO. Ein einfacher 
Verwendungsnachweis wird zugelassen. Der Verwendungsnachweis ist bis zum 01.08. des 
Jahres, in dem der Zuwendungszeitraum endet, vorzulegen und hat ergänzend zu VV § 44 
LHO Angaben zum personellen Einsatz zu enthalten. 


